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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung des Landesverwaltungsgesetzes 

 
Das Allgemeine Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwal-
tungsgesetz – LVwG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.06.1992 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 243) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2002 (GVOBl. Schl.-H. S. 
126) wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Es wird folgender neue § 31 a eingefügt: 
 

„§ 31 a 
 

Elektronische Kommunikation 
 
(1) Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit der Empfänger 

hierfür einen Zugang eröffnet. 
(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch 

Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch die elektronische Form ersetzt 
werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten e-
lektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Die Signierung mit 
einem Pseudonym, das die Identifizierung der Person des Signaturschlüsselinha-
bers nicht ermöglicht, ist nicht zulässig. 

(3) Ist ein der Behörde übermitteltes, elektronisches Dokument für sie zur Bearbei-
tung nicht geeignet, teilt sie dies dem Absender unter Angabe der für sie gelten-
den technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mit. Macht ein Empfänger 
geltend, er könne das von der Behörde übermittelte elektronische Dokument nicht 
bearbeiten, hat sie es ihm erneut in einem geeigneten elektronischen Format o-
der als Schriftstück zu übermitteln.“ 

 
 
2. § 79 Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen werden, wenn 
sie hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag können sie nur zurückgewiesen 
werden, wenn sie zum sachgemäßen Vortrag nicht fähig sind.“ 
 
 
3. § 79 a erhält folgende Fassung: 
 

„§ 79 a 
 

Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten 
 
Ein Beteiligter ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftslei-
tung im Geltungsbereich des Grundgesetzes hat der Behörde auf Verlangen inner-
halb einer angemessenen Frist eine Empfangsbevollmächtigung im Inland zu benen-
nen. Unterlässt er dies, gilt ein an ihn gerichtetes Schriftstück am siebenten Tage 
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nach der Aufgabe zur Post und ein elektronisch übermitteltes Dokument am dritten 
Tage nach der Absendung als zugegangen. Dies gilt nicht, wenn feststeht, dass das 
Dokument den Empfänger nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt erreicht hat. Auf 
die Rechtsfolgen der Unterlassung ist der Beteiligte hinzuweisen.“ 
 
 
4. In § 82 a Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Schriftstücke“ durch das Wort „Doku-

mente“ ersetzt. 
 
 
5. In § 84 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden nach dem Wort „schriftliche“ die Wör-

ter „oder elektronische“ eingefügt. 
 
 
6. § 91 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift werden die Wörter „Schriftstücken und Negativen“ durch das 
Wort „Dokumenten“ ersetzt“. 

 
b) Absatz 4 bis 6 werden werden durch folgende neue Absätze 4 bis 7 ersetzt: 

 
„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Beglaubigung von  

 
1. Ablichtungen, Lichtdrucken und ähnlichen in technischen Verfahren herge-

stellten Vervielfältigungen, 
2. Ausdrucken elektronischer Dokumente, 
3. elektronischen Dokumenten, 

 
a) die zur Abbildung eines Schriftstücks hergestellt wurden, 
b) die ein anderes technisches Format als das mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdokument erhalten 
haben. 

 
(5) Der Beglaubigungsvermerk muss zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 3 

Satz 2 bei der Beglaubigung 
 

1. des Ausdrucks eines elektronischen Dokuments, das mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur verbunden ist, die Feststellungen enthalten, 

 
a) wen die Signaturprüfung als Inhaber der Signatur ausweist, 
b) welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung der Signa-

tur ausweist und 
c) welche Zertifikate mit welchen Daten dieser Signatur zugrunde la-

gen; 
 

2. eines elektronischen Dokuments den Namen des für die Beglaubigung zu-
ständigen Bediensteten und die Bezeichnung der Behörde, die die Beglau-
bigung vornimmt, enthalten; die Unterschrift des für die Beglaubigung zu-
ständigen Bediensteten und das Dienstsiegel nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 4 
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werden durch eine dauerhaft überprüfbare qualifizierte elektronische 
Signatur ersetzt. 

 
Wird ein elektronisches Dokument, das ein anderes technisches Format als 
das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdo-
kument erhalten hat, nach Satz 1 Nr. 2 beglaubigt, muss der Beglaubigungs-
vermerk zusätzlich die Feststellungen nach Satz 1 Nr.1 für das Ausgangsdo-
kument enthalten. 

 
(6) Bei auf fototechnischem Weg von Schriftstücken hergestellten Aufnahmen 

(Mikrofilm, Mikrofiche) ist in einem Verfilmungsprotokoll zu bestätigen, dass 
der Mikrofilm oder das Mikrofiche mit dem Original übereinstimmt. Die Rück-
vergrößerung von mikroverfilmten Schriftstücken ist, soweit vorgeschrieben, 
mit dem Beglaubigungsvermerk nach Absatz 3 zu versehen. 

 
(7) Die nach Absatz 4 und Absatz 6 hergestellten Dokumente stehen, sofern sie 

beglaubigt sind, beglaubigten Abschriften gleich. 
 
 
7. § 108 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird nach der Angabe „schriftlich,“ die Angabe „elektro-
nisch,“ eingefügt. 

 
bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elekt-

ronisch“ eingefügt. 
 
cc) Es wird folgender neuer Satz 3 angefügt: 
 
„Ein elektronischer Verwaltungsakt ist unter denselben Voraussetzun-
gen schriftlich zu bestätigen; § 31 a Absatz 2 findet insoweit keine An-
wendung.“ 

 
b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

 
„(3) Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassene 
Behörde erkennen lassen und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe 
des Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten enthalten. 
Wird für einen Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvorschrift die Schriftform 
angeordnet ist, die elektronische Form verwendet, muss auch das der Signa-
tur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes 
Attributzertifikat die erlassene Behörde erkennen lassen.“ 

 
c) Es wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt: 

 
„(4) Für einen Verwaltungsakt kann für die nach § 31 a Absatz 2 erlassene 
Signatur durch Rechtsvorschrift die dauerhafte Überprüfbarkeit vorgeschrie-
ben werden.“ 
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d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 
 
 
8. § 109 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein schriftlich oder elektronisch be-
stätigter Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu versehen.“ 

 
 b) In Absatz 2 Nr. 2 wird das Wort „schriftliche“ gestrichen. 
 
 
9. § 110 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Ein schriftlicher Verwaltungsakt gilt bei der Übermittlung durch die Post im In-
land mit dem dritten Tage nach der Aufgabe zur Post, ein Verwaltungsakt, der 
elektronisch übermittelt wird, am dritten Tage nach der Absendung als be-
kannt gegeben. Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem 
späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die Behörde den Zugang 
des Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen.“ 

 
b) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt. 

 
 
10. In § 111 Satz 3 wird das Wort „Schriftstücks“ durch das Wort „Dokuments“ er-

setzt. 
 
 
11. In § 113 Absatz 2 Nr. 1 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elekt-

ronisch“ eingefügt. 
 
 
12. In § 133 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „schriftliches“ durch die Wörter „schriftlich 

oder elektronisch vorliegendes“ ersetzt. 
 
 
13. § 136 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 
 

„Ein elektronischer Verwaltungsakt nach Satz 1 ist mit einer dauerhaft über-
prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen.“ 

 
 b) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden Sätze 3 bis 6. 
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c) Im neuen Satz 6 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elekt-
ronisch“ eingefügt. 

 
 
14. In § 138 c Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder 

elektronisch“ eingefügt. 
 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
Wolfgang Kubicki 
und Fraktion 


